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Vorhabenskizze
zur Förderung von effizienten Wärmenetzen (Intelligente, effiziente und CO2-arme Wärmenetze)
EFRE-Programm Hessen, Förderzeitraum 2021 bis 2027


Das Förderprogramm wird von der HA Hessen Agentur GmbH fachlich begleitet. Auf der Seite der Innovationsförderung Hessen finden Sie weitere Informationen rund um das Förderprogramm sowie die für Sie passende Ansprechperson.

Für eine erfolgreiche Beratung bietet es sich an, dass Sie eine Skizze vor Antragstellung im Kundenportal der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und vor Beginn des konkreten Vorhabens erstellen, um so das Risiko einer Ablehnung des Antrags zu minimieren und unnötigen Aufwand zu vermeiden. Um eine effiziente Beratung zu ermöglichen, wird empfohlen, dass die wesentlichen Punkte des Vorhabens skizziert werden. Bitte verwenden sie hierzu die folgende Gliederung. Die Vorhabenskizze kann als Basis für ein erstes Gespräch bzw. eine erste unverbindliche Einschätzung Ihres geplanten Vorhabens dienen.

Bei der Bearbeitung der Vorhabenskizze ist darauf zu achten, dass alle Punkte kurz, prägnant, allgemeinverständlich und vollständig beantwortet werden. Bei unbegründetem Fehlen einzelner Angaben kann keine fundierte Einschätzung erfolgen.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten[footnoteRef:1] im Rahmen der Innovationsförderung Hessen. Bitte stellen Sie diese allen am Projekt beteiligten Personen zur Verfügung. [1: 	Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 EU Datenschutzgrundverordnung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Projektförderung.] 
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Vorhabenskizze

	Vorhabentitel
	

	Durchführungszeitraum und Durchführungsort
	



	Art des Vorhabens
(bitte spezifizieren, soweit möglich)
	☐	Investitionsbeihilfe gemäß Art. 36 der Verordnung (EU) 	Nr. 651/2014 in der jeweils geltenden Fassung
☐	Investitionsbeihilfe gemäß Art. 41 der Verordnung (EU) 	Nr. 651/2014 in der jeweils geltenden Fassung
☐	Investitionsbeihilfe gemäß Art. 46 der Verordnung (EU) 	Nr. 651/2014 in der jeweils geltenden Fassung
☐	Förderung stellt keine Beihilfe dar[footnoteRef:2] [2: 	Vorhaben, die von Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, kommunalen Gebietskörperschaften, Zusammenschlüssen von kommunalen Gebietskörperschaften, Verbänden, Vereinen, Stiftungen oder Genossenschaften durchgeführt werden, stellen keine Beihilfe dar, soweit sie als Begünstigte im Vorhaben nicht wirtschaftlich tätig sind. Die Zuwendungen dürfen nicht zu einer unmittelbaren oder mittelbaren staatlichen Beihilfe an Unternehmen führen.] 




Antragsteller[footnoteRef:3] [3: 	Antragsberechtigt sind Unternehmen, Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, kommunale Gebietskörperschaften, Zusammenschlüsse von kommunalen Gebietskörperschaften, Verbände, Vereine, Stiftungen und Genossenschaften.] 

	Unternehmen / Institution
	

	[bookmark: _Hlk111730428]Unternehmensgröße[footnoteRef:4]
(nur von Unternehmen anzugeben) [4: 	Bewertung gemäß Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 17.06.2014.] 

	☐	Kleines
Unternehmen
	☐	Mittleres
Unternehmen
	☐	Groß-
unternehmen

	Anschrift
	

	Ansprechpartner / Funktion
	

	Telefonnummer
	

	E-Mail-Adresse
	





1. Beschreibung des Vorhabens
(Konkrete Zielsetzung des Vorhabens und angestrebter Stand der Umsetzung bei Vorhabensende; Ausgangssituation und eventuelle Vorarbeiten; Risiken bzw. Hemmnisse (außer Finanzierung), die das Vorhaben behindern könnten)




2. Durchführung des Vorhabens
(Arbeits- und Zeitplan inkl. Meilensteinplanung und Arbeitsinhalte/Tätigkeiten je Arbeitspaket; Darstellung der technischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenz des Antragstellers bzw. notwendiger externer Unterstützung durch sonstige Dienstleistungen; Beschreibung der Notwendigkeit einer Förderung aus öffentlichen Mitteln)




3. Ausgabenplanung
(vgl. hierzu das Merkblatt zur Förderung von effizienten Wärmenetzen; sofern möglich ist eine transparente Unterteilung der einzelnen Sachkostenpositionen vorzunehmen)
	
	Förderfähige Kosten im Rahmen des Vorhabens[footnoteRef:5] [5:  	Abweichend von VV Nr. 2.5 zu § 44 LHO ist die Umsatzsteuer förderfähig, wenn die Zuwendung keine Beihilfe darstellt und die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens unter 5.000.000 Euro brutto liegen. Bei Vorhaben, deren förderfähige Gesamtkosten mindestens 5.000.000 Euro brutto betragen, ist die Mehrwertsteuer förderfähig, sofern der Begünstigte nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist.] 


	Antragsteller:
	z. B.
Sachkosten 1: XY EUR
Sachkosten 2: XY EUR

	Summe:
	

	Gesamtkosten[footnoteRef:6] [€]: [6:  	Vorhaben mit weniger als 400.000 Euro förderfähigen Ausgaben und Kosten sind von der Förderung ausgeschlossen.] 

	






4. Finanzierungsplanung
(Es sind Angaben zur Art / Herkunft der Eigenmittel (z. B. liquide Mittel, Darlehen, öffentliche Mittel, private Drittmittel) und Höhe der Eigenmittel vorzunehmen. Sofern verschiedene Arten der Kofinanzierung herangezogen werden, sind die Positionen einzeln zu quantifizieren.)
	
	Art / Herkunft der Eigenmittel
	Höhe der Eigenmittel [€]

	Antragsteller:
	
	

	Summe Eigenmittel [€]:
	

	Beantragte Förderung [€]:
	

	Gesamtsumme [€]:
	



Zu beachten: Die Gesamtsumme entspricht der Höhe der Gesamtkosten in Kap. 3.




5. Verwertung
(Beschreibung der primären Anwendungsgebiete und des Kundennutzens; Abgrenzung zu alternativen bzw. konkurrierenden Technologien oder Verfahren; Darstellung der Vermarktungs-/Verwertungsstrategie; Ausweisung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit; Übertragbarkeit der Ergebnisse auf vergleichbare Anwendungsfälle)



6. Nachhaltigkeitspotenziale
(Effizienz des geförderten Wärmenetzes[footnoteRef:7]; Beitrag des Vorhabens zu den Zielen des Hessischen Energiegesetzes sowie zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Hessen) [7:  	(a) Im Zuge der Modernisierung bestehender Wärmenetze muss die prognostizierte jährliche Wärmeeinspeisungsmenge aus Erneuerbaren Energien oder Abwärme um mindestens eine Kilowattstunde pro Euro der Zuwendung ansteigen. Die dabei zu berücksichtigenden Anlagen zur Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien oder Abwärme müssen dabei nicht nach dieser Richtlinie gefördert werden. Bioenergie wird bei der rechnerischen Prognose des Anteils Erneuerbarer Energien an der Wärmeeinspeisung nicht berücksichtigt.
(b) Die neugebauten Wärmenetze müssen bei Fertigstellung eine CO2-freie Wärmeversorgung gewährleisten können oder gegenüber einem fossilen Referenzsystem eine CO2-Einsparung von mindestens 50 Prozent aufweisen.
(c) Der Antrag muss erkennen lassen, dass die Anforderungen der Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union in der geltenden Fassung an eine effiziente Fernwärme erfüllt werden und die Erfüllung in der Zukunft zu erwarten ist.] 
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